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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1993

Norm

StGB §20a

Rechtssatz

Das für die Abschöpfung der Bereicherung in § 20 a Abs 1 StGB vorausgesetzte, eine Million Schilling übersteigende

Ausmaß kann sich auch aus der Zusammenrechnung der Bereicherung aus mehreren Straftaten ergeben, dies jedoch

nur dann, wenn die mehreren Straftaten Gegenstand ein und desselben Urteils sind.
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